
Von der Kostenanteilspflicht sind in der Regel ausgenommen: 

• Schülerinnen und Schüler der Schulen der Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 
körperliche und motorische Entwicklung, Sprache und Hören, Kinder der 
Schulkindergärten, Schülerinnen und Schüler der Grundschulförderklassen, 
der SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung der 
Klassen 1 - 4 sowie Schülerinnen und Schüler der SBBZ mit Förderschwerpunkt 
Lernen der Klassen 1 - 4 waren bisher vom Kostenanteil befreit. Dies bleibt 
auch weiterhin so. Allerdings ändert sich das Verfahren zur Befreiung vom 
Kostenanteil. Ab dem 01.01.2025 wird das Abo-Center den monatlichen 
Kostenanteil in Höhe von 39,42 € (bei 12 Abbuchungen pro Vertragsjahr) 
vom Konto der Eltern/Schülerinnen und Schüler abbuchen. Diese 
Kostenanteile können dann halbjährlich oder am Ende des Schuljahres auf 
Antrag, vom Landratsamt über den Schulträger an die Eltern/Schülerinnen und 
Schüler erstattet werden. Zum Antrag gehören die Schulbescheinigung, sowie 
die Zahlungs-bzw. Abbuchungsnachweise des JugendTicketBW und ggf. die 
Kopie des Schwerbehindertenausweises. 

• Familien, die für mehr als zwei Kinder einen Kostenanteil an den 
Schülerbeförderungskosten zu tragen haben, d.h. die Befreiung ist ab der 
dritten kostenanteilspflichtigen Schülerin, bzw. ab dem dritten 
kostenanteilspflichtigen Schüler möglich. 

 


